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ÜBER EINE ALLGEMEINE RECHTSIDEE

Jede Rechtsordnung erscheint in einem gegebenen
Zeitpunkte als eine nach logischen Merkmalen geordnete Auswahl
aus der unendlichen Mannigfaltigkeit der Beziehungen, die die
kooperative Bedürfnisbefriedigung des Menschen entstehen
lässt. Aber so wie die Ordnung der natürlichen Dmge nicht ein
bloßes Spiegelbild des logischen Schemas ist, das ihr die fasshche
Form gibt, sondern etwas vom Inhalte dieser Ordnung, wie sie
sich in der Erfahrung offenbart, in diese Form übergeht, ebenso
unzutreffend wäre es, den Bau der Rechtsordnung als etwas ihr
inneres Wesen Bedingendes betrachten zu wollen. Unter der
unendlich großen Zahl möglicher Handlungen und Verhaltungsweisen

wählt die Rechtsordnung gewisse Typen heraus, die in
einer bestimmten Epoche für die wechselseitigen Beziehungen
der Menschen eine besondere Rolle spielen. Diese Typen
ergeben sich somit nicht aus einer über den sich wandelnden
Rechtserschemungen stehenden Notwendigkeit, sondern sie
sind ein durch praktische Bedürfnisse geschaffenes Hilfsmittel,
durch die es möglich wird, die Tendenzen jeder Zeit unter
Zuhilfenahme der Kategorie der Ähnlichkeit (Analogie) in ein
logisches System so einzufügen, dass sich für jegliche Art menschlichen

Verhaltens die gesuchten Forderungen unschwer finden
lassen. Es war der Irrtum des Naturrechts gewesen, dass es
praktischen Typen des Bestandes menschlicher Wechselbeziehungen,

die wesentlich nach dem Grundsatz möglichster
Denkersparnis gewählt sind, eine selbständige und unveränderliche
Existenz zusprechen wollte.

Aber wenn auch zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen

Völkern gleichen möglichen Handlungen sehr abweichende
Bedeutungen zukommen können, so ist doch anderseits kaum zu
bestreiten, dass allem menschlichen Tun, insofern sich in ihm
die Harmonie der Zwecke des Einzelnen mit denen Aller offenbaren

soll, gewisse Prinzipien zugrunde liegen; sie müssen in den
sozialen Beziehungen der Menschen Ausdruck finden in Form
einiger ganz allgemeiner Forderungen, denen sie zu genügen
haben.

Einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen Moral und
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^ede Rechtsordnung erscheint in einem gegehenen ^eit-
punkte als eine nach logischen IVlerkmalen geordnete Äuswahl
aus der unendlichen IVIanniglaltigkeit der Le^iehungen, die die
kooperative Ledürlnishelriedigung des IVlensclren entstehen
lässt, Äher so wie die Drdnung der natürlichen Dinge nicht ein
hlolles Lpiegelhild des logischen Lchemas ist, das ihr die hässliche
Dorm giht, sondern etwas vom Inhalte dieser Drdnung, wie sie
sich in der Drlahrung ollenhart, in diese Dorrn ühergeht, ehenso
unxutrellend wäre es, den Lau der Rechtsordnung als etwas ihr
inneres V^esen Ledingendes hetrachten xu wollen, hinter der
unendlich grollen Xahl möglicher Handlungen und Verhaltungs-
weisen wählt die Rechtsordnung gewisse "h^pen heraus, die in
einer hestimmten Dpoche lür die wechselseitigen Lezuehungen
der lVIenschen eine hesondere Lolle spielen. Diese d^pen er-
gehen sich somit nicht aus einer üher den sich wandelnden
Lechtserscliemungen stehenden Dlotwendigkeit, sondern sie
sind ein durch praktische Ledürlnisse geschallenes Idillsmittel,
durch die es möglich wird, die d"enden?en jeder ^eit unter ^u-
hillenahme der Kategorie der Ähnlichkeit (Änalogie) in ein
logisches Lastern so einxulügen, dass sich lür jegliche Ärt mensch-
lichen Verhaltens die gesuchten Forderungen unschwer linden
lassen. Ds war der Irrtum des hlaturrechts gewesen, dass es
praktischen d^pen des Lestandes menschlicher V^echselhexie-
hungen, die wesentlich nach dem Drundsatx möglichster Denk-
ersparnis gewählt sind, eine seihständige und unveränderliche
Dxistenx Zusprechen wollte.

Äher wenn auch xu verschiedenen leiten und hei verschiede-
nen Völkern gleichen möglichen Idandlungen sehr ahweichende
Ledeutungen Zukommen können, so ist doch anderseits kaum xu
hestreiten, dass allem menschlichen "hun, insolern sich in ihm
die Idarmonie der Zwecke des Dinxelnen mit denen Äller ollen-
hären soll, gewisse Lrinxipien xugrunde liegen; sie müssen in den
socialen Lexiehungen der IVlenschen Äusdruck linden in Dorrn
einiger ganx allgemeiner Forderungen, denen sie xu genügen
hahen.

Diner der wesentlichsten Unterschiede Zwischen IVIoral und
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Recht, die ja beide, wie manche Grenzbegriffe, unmerklich
ineinander übergehen, ist vielleicht der, dass die Moral Forderungen

schlechthin aufstellt, während das Recht eine rein
praktischen Gesichtspunkten unterworfene Tendenz verfolgt; man
könnte sagen, das Recht sei die Anwendung der Moral auf die
rein wirtschaftliche Seite der menschlichen Existenz. Insofern
nun das Recht Ordnung in die kollektive Bedürfnisbefriedigung
der Menschen zu bringen bestimmt ist, erscheint es als etwas auf
die Zukunft Gerichtetes ; es will unter Zugrundelegung vergangener

oder gegenwärtiger Tatsachen zukünftiges Handeln bis zu
einem gewissen Grade festlegen. Und indem wir von der Tendenz
des Rechtes, die Zukunft festzulegen, sprechen, offenbart sich

uns sein tiefster Ouell.
In jedem lebt der Drang, das ungewisse Kommende zu bannen,

es seinem Willen unterwürfig zu machen. Schon früher
wurde hier ausgesprochen, dass der Wunsch, die Zukunft
vorauszusehen, jedem menschlichen Handeln zugrunde hege; und
so ist er auch in weitestem Maße die Triebfeder unseres Denkens,

das ja letzten Endes noch nicht vollführtes Handeln
bedeutet. Alles Vergangene hat wesentlich soweit Interesse, als es

dem Menschen gestattet, in ihm die Zukunft zu lesen. Und so
kann man sagen, dass alles menschliche Handeln auf zwei Klassen

von Dingen eingestellt ist; auf solche, die sich voraussehen
lassen (oder doch mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit
voraussehen lassen) und solchen, die der Willkür des Gottes Zufall

zu gehorchen scheinen. Zu diesen gehört aber alles, was von
dem freien Willen des Menschen abhängt.

Das Recht als das System des praktischen Sollens der der
Kausalität nicht schrankenlos unterworfenen Wesenheiten soll
die Aufgabe erfüllen, die Ungewissheit, die aus der Freiheit des
menschlichen Willens folgt, soweit zu bannen, als dies den
Zwecken der menschlichen Gesellschaft entspricht. Aber insofern

das Recht den unabhängigen Willen des Menschen zum
Gegenstande hat und aus diesem Instrumente des zu gestaltenden

menschlichen Daseins ein solches der fortschreitenden
Menschheit machen soll, kann es nicht von gewissen Normen
absehen, die, solange Bedürfnisbefriedigung das wichtigste Ziel
alles Lebens sein wird, keine wesentlichen Veränderungen
erfahren können.
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Kecht, die ja Heide, wie manche (bren^hegriffe, unmerklich in-
einander ühergehen, ist vielleicht der, class clie IVIoral Horderun-
gen schlechthin aufstellt, während (las Kecht eine rein
praktischen (besichtspunkten unterworfene senden? verfolgt; man
lcönnte sagen, (las Kecht sei clie Anwendung cler IVIoral auf clie

rein wirtschaftliche Leite cler menschlichen hxisten?. Insofern
nun clas Kecht Drdnung in clie kollektive öedürfnishefriedigung
cler lVlenschen ^u hringen hestimmt ist, erscheint es als etwas auf
clie Zukunft (berichtetes; es will unter Zugrundelegung vertan-
gener ocler gegenwärtiger Tatsachen Zukünftiges flancleln his ?u
einem gewissen (brade/es^/eFen. Kind inclem wir von der senden?
cles Rechtes, clie Zukunft festzulegen, sprechen, offenhart sich

uns sein tiefster Ouell.
In jedem leht der Drang, das ungewisse Kommende ?u han-

nen, es seinem willen unterwürfig ?u machen. Lchon früher
wurde hier ausgesprochen, dass der Wunsch, die Zukunft vor-
auszusehen, jedem menschlichen hlandeln Zugrunde liege; und
so ist er auch in weitestem IVlahe die "hriehfeder unseres Den-
lcens, das ja letzten lindes noch nicht vollführtes Ilandeln he-
deutet. Zolles Vergangene hat wesentlich soweit Interesse, als es

dem IVlenschen gestattet, in ihm die Zukunft ?u lesen. Dncl so
kann man sagen, dass alles menschliche Ilandeln auf?wei Klas-
sen von Dingen eingestellt ist; auf solche, die sich voraussehen
lassen (oder doch mit einem hohen (brad von Wahrscheinlichkeit
voraussehen lassen) und solchen, die der Willkür des (bottes ^u-
fall ?u gehorchen scheinen, ^u diesen gehört aher alles, was von
dem freien Vollen des Menschen ahhängt.

Das Kecht als das L^stem des praktischen Lollens der der
Kausalität nicht schrankenlos unterworfenen Wesenheiten soll
die >Xufgahs erfüllen, die Dngewissheit, die aus der Freiheit des
menschlichen V/illens folgt, soweit ?u hannen, als dies den
Zwecken der menschlichen (besellschaft entspricht, /^her inso-
fern das Kecht den unahhängigen ^Villen des IVlenschen ?um
(Gegenstände hat und aus diesem Instrumente des ?u gestalten-
den menschlichen Daseins ein solches der fortschreitenden
IVlenschheit machen soll, kann es nicht von gewissen Normen
ahsehen, die, solange öedürfnishefriedigung das wichtigste I^iel
alles Dehens sein wird, keine wesentlichen Veränderungen er-
fahren können.
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Die Typen menschlicher Zweckhandlungen, welche das den
Kollektivgewohnheiten entspringende Recht schafft, um aus
ihnen auf dem Wege der Doktrin ein starres logisches Gebäude
zu schaffen, können Veränderungen unterworfen sein, soweit die
Lebensgewohnheiten der Menschen und der menschlichen
Gesellschaft Wandlungen erfahren. Aber diese Typen sind den
Kräften unterworfen, die sie zum Dasein im Rechte erweckten.
Diese Kräfte entspringen dem tiefen Instinkt von der Notwendigkeit

menschlichen Zusammenwirkens. Sie schaffen die
allgemeinen Grundsätze, die allem einen Weg zur Rechtserkenntnis
zeigen, wenn, hier und dort, geschriebenes Recht, Gewohnheit
und Doktrin versagen. Sie lassen sich als drei Grundforderungen
formulieren, die allen Handlungen, vom Gesichtspunkt des
Rechtes aus beurteilt, zugrunde hegen. Erstens: Alles Handeln
soll so sein, dass sich aus ihm sowohl die richtige Erkenntnis der
maßgebenden Faktoren wie der freie sich selbst bindende Wille
ergibt; zweitens: Alles Handeln wird solange als den
Rechtsforderungen genügend betrachtet, als nicht das Gegenteil
dargetan ist; drittens: Allen menschlichen Beziehungen soll das

Prinzip des Gleichgewichts der jeweilen auf dem Spiele stehenden

Interessen zugrunde liegen.
Ich will hier mit einigen Worten nur auf die zuletzt erwähnte

Grundforderung eingehen. Was bedeutet und was bezweckt sie?
Offenbar hat sie nichts mit jenem andern Grundsatz der
Rechtsgleichheit zu tun, der rein formaler Natur ist. Sie ist vielmehr der
abstrakte Ausdruck einer tatsächlichen Tendenz, wie sie sich bei
der heutigen auf Geld beruhenden Wirtschaftsordnung aus dem
Wechselspiel der Kräfte, die das Wirtschaftsleben bedingen,
ergibt. Die Dynamik des modernen Wirtschaftslebens tritt in einer
unendlich mannigfachen Abstufung der Geld- und Realeinkommen

und in einem ständigen Vorwärtsdrängen der untern Ein-
kommensklassen in die höhern zu Tage. Die durch diese
Ungleichheit ausgelösten Kräfte wirken, indem sie das gestörte
Gleichgewicht wieder herzustellen suchen, in der Richtung einer
allmählichen Nivellierung, mag diese praktisch auch nie
vollkommen erreicht werden, während sie zugleich die Tendenz
haben, die Gesamtbedürfnisbefriedigung zu steigern. Aber ihrer
Auswirkung wirkt die Trägheit der in einem gegebenen Zeitpunkt
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Die "h^pen menschlicher ^weckhandlungen, welche das clen

Rollektivgewohnheiten entspringende Recht schallt, um aus
ihnen aul clem V^ege cler Doktrin ein starres logisches dehäude
?u schallen, können Veränderungen unterworlen sein, soweit die
Dehensgewolmheiten der IVlenschen und der menschlichen de-
sellschalt Wandlungen erlahren. ^her diese ^pen sind den
Krâlten unterworlen, die sie ^um Dasein im Rechte erweckten.
Diese Xrälte entspringen dem tielen Instinkt von der Notwendigkeit

menschlichen Zusammenwirkens. Lie schallen die allge-
meinen drundsät^e, die allem einen V^eg ?ur Rechtserkenntnis
Zeigen, wenn, hier und dort, geschriehenes Recht, (Gewohnheit
und Doktrin versagen. Lie lassen sich als drei drundlorderungen
lormulieren, die allen ldandlungen, vom (Gesichtspunkt des
Rechtes aus heurteilt, Zugrunde liegen. Rrstens: Zolles ldandeln
soll so sein, dass sich aus ihm sowohl die richtige Rrkenntnis der
maögehenden Haktoren wie der lreie sich seihst hindende VHIIe
ergiht; Zweitens: ^Iles ldandeln wird solange als den Rechts-
lorderungen genügend hetraclitet, als nicht das (Gegenteil dar-
getan ist; drittens: Zöllen menschlichen Beziehungen soll das

Rrmznp des (Gleichgewichts der jeweilen aul dem Lpiele stehen-
den Interessen Zugrunde liegen.

Ich will hier mit einigen Vierten nur aul die ?ulet?t erwähnte
drundlorderung eingehen. V^as hedeutet und was he^weckt sie?
Dllenhar hat sie nichts mit jenem andern drundsat? derRechts-
gleichheit xu tun, der rein lormaler Idatur ist. Lie ist vielmehr der
ahstrakte Ausdruck einer tatsächlichen d"enden^, wie sie sich hei
der heutigen aul deld herulrenden V^irtschaltsordnung aus dem
V^ecliselspiel der Rrälte, die das Vdrtschaltslehen Hedingen, er-
giht. Die Dynamik des modernen V^irtschaltslehens tritt in einer
unendlich manniglaclren /^hstulung der deld- und Realeinkommen

und in einem ständigen Vorwärtsdrängen der untern hin-
Kommensklassen in die höhern ?u "Hage. Die durch diese Idn-
gleichheit susgelösten Rrälte wirken, indem sie das gestörte
dleichgewiclit wieder herzustellen suchen, m der Richtung einer
allmählichen I^iivellierung, mag diese praktisch auch nie voll-
kommen erreicht werden, während sie Zugleich die senden?
hahen, die desamthedürlnishelriedigung xu steigern, i^her ihrer
Auswirkung wirkt die Trägheit der in einem gegehenen Zeitpunkt
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bestehenden Statik des Wirtschaftslebens, der Wirtschaftsstruktur,
wie sie sich, in einem idealen Durchschnitt betrachtet,

darstellt, entgegen; denn den von oben nach unten abnehmenden
wirtschaftlichen Möglichkeiten entspricht auf jeder
Einkommensstufe ein von oben nach unten abnehmender Freiheitsgrad.
Die Rechtsordnung aber, die derAusdruck der idealen Kräfte des
Wirtschaftslebens sein soll, d.h. der Kräfte, die auf eine stets
vollkommenere Gesamt- und Durchschnittsbefriedigung zielen,
hat die Aufgabe, diesen Kräften freie Bahn zu schaffen, und so
auf eine langsame, wenn auch vielleicht nie ganz vollendbare
Annäherung der wirtschaftlichen Möglichkeiten jedes Einzelnen
hinzuwirken. Indem das Recht im Prinzip des Interessenausgleichs

neben der tatsächlichen gegenwärtigen Lage der seinem
Machtspruch unterworfenen Subjekte, vor allem deren Möglichkeiten

in Rücksicht zieht, offenbart sich sein Sinn : nicht nur das
Gerechte für heute zu wollen, sondern zugleich an der Gestaltung
einer Zukunft mitzuwirken, die in immer gesteigertem Maße
dem Ideal der Gleichheit Aller genügt.

ALFRED VON CLAPARÈDE

000
HERMAN GREULICH ZUM ANDENKEN

1842-1925

Der Patriarch der schweizerischen, ja der internationalen Arbeiterbewegung,
Herman Greulich, starb am 8. November. Sechzig Jahre zuvor kam er als
unbekannter Buchbindergeselle von Breslau nach Zürich; an seinem Sterben nahm
die ganze Stadt und das ganze Land teil. Und doch ; man kannte den Mann mit
dem weißen wallenden Bart nur äußerlich, den eilig Dahinschreitenden im
hochgeschlossenen Kittel mit der Kragenpelerine, den Volksredner und Politiker.
Den Menschen Herman Greulich kannten Wenige. Er, der weit reichere, persönlichere

Memoiren als Bebel hätte schreiben können, hat nur vereinzelte kleine
Bruchstücke von Erinnerungen hinterlassen, so dass das rein Menschliche von
der Erscheinung Greulichs leider allzubald vergessen sein wird.

Das Große im Leben eines Menschen liegt darin, daß er an ein Ziel glaubt
und dass er diesem Ziele und diesem Glauben entsprechend lebt. Selten in
einem Menschen war gerade dieses Große so verkörpert, wie in Herman Greulich.

Er war in unseren Tagen der starke Gläubige und der Prophet des Sozialismus.

Mit der Inbrunst eines Robert Owen glaubte er an die Güte der menschlichen
Natur. Die Menschenrechte der französischen Revolution, der Struktur unserer
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hestehendeu Ztatik des V^irtschsftslehens, der V^irtschaftsstruk-
tur, wie sie sich, in einein idealen Durchschnitt hetrachtet,
darstellt, entZeZen; denn den von ohen nach unten ahnehmenden
wirtschaftlichen lVIoZIichkeiten entspricht ant jeder Linkom-
mensstufe ein von ohen nach unten ahnehmender hreiheitsZrad.
Die LechtsordnunZ aher, die derAusdruck der idealen Kräfte des
^irtschaftslehens sein soll, d.h. der Kräfte, die auf eine stets
vollkommenere desamt- und DurchschnittsheiriediZunZ vielen,
hat die i^ufZahe, diesen Uralten freie Lahn ?u schaben, und so
auf eine langsame, wenn auch vielleicht nie Zan? vollendhare à-
näherunZ der wirtschaftlichen lVföZIichkeiten jedes Lin^elnen
hinzuwirken. Indem das Lecht im Lrin^ip des Interessenaus-
Aleichs nehen der tatsächlichen AeZenwärtiZen DaZe der seinem
lVIachtspruch unterworfenen Zuhjekte, vor allem deren IVlöAlich-
keiten in Rücksicht ?ieht, offenhart sich sein Zinn : nicht nur das
(Gerechte für heute ?u wollen, sondern ^uZleich an der (»estaltunA
einer Zukunft mitzuwirken, die in immer ZesteiZertem lVlaöe
dem Ideal der (Gleichheit ^ller ZenÜAt.

^DDDDD VDI^I LDàDDDD
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1842-1925

DerDatriarch der schweizerischen, ja der internationalen ^rhsiterhswsgung,
Idsrman Lireulich, stsrh sin 3. ^lovsmher. Zech^ig ^ahre ^uvor Icsin er als un-
helcannter DuchhindergessIIs von Dreslau naclr Zürich: an seinem Lterhen nalim
die gan^e Ztadt uncl clas gan^e Land teil. Dnd clocli: man kannte den IVIsnn mit
clem weillen wallenden Dart nur äußerlich, den eilig Dshinschreitenden im hoch-
geschlossenen lvittel mit 8er ILragenpelerine, den Volhzredner und Dolitilcer.
Den /ldenzc/ien Iderman (treulich kannten wenige. Dr, der weit reichere, person-
lichere IVlemoiren als Dehel hätte schreihen lcönnen, hat nur vereinzelte Ideine
Üruchstüclce von Drinnerungen hinterlassen, so dass das rein IVIenschliche von
der Drscheinung (dreulichs leider slLuhald vergessen sein wird.

Das Lirolle im Lehen eines IVIenschsn liegt darin, dall er an ein Äel glauht
und dass er diesem ?iele und diesem (llauhsn entsprechend leht. Zelten in
einem IVlenschen war gerade dieses Liroöe so verkörpert, wie in Idermsn L-reu-
lich. Dr war in unseren d'agen der starlce dlsuhige und der Drophet des ZoÄslis-
mus. IVlit der Inhrunst eines Dohert Dwen F/auöte er an die Laie der mensc/dic/ien
^Vaiar. Die IVlenschen rechte der krsn^ösischen Devolution, der Ztrulctur unserer
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